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hAuPtresultAte	der	AnAlyse	der	Abstimmung	
vom	26.	sePtember	2010

die	revision	des	Arbeitslosenversicherungsgesetzes	wurde	von	den	stimmberechtigten	als	
eine	 unterdurchschnittlich	 bedeutsame	 vorlage	 erachtet.	 Allerdings	 gab	 es	 bei	 der	 per-
sönlichen	 bedeutungszumessung	 unterschiede	 zwischen	 einzelnen	 merkmalsgruppen:	
befragte,	die	schon	selbst	von	Arbeitslosigkeit	betroffen	waren	oder	denen	es	derzeit	wirt-
schaftlich	schlecht	geht,	fühlten	sich	durch	die	vorlage	eher	angesprochen	als	gutverdie-
nende	 ohne	 eigene	 erfahrungen	 mit	 Arbeitslosigkeit.	 der	 entscheid	 fiel	 einer	 deutlichen	
mehrheit	der	teilnehmenden	zudem	leicht.	69	Prozent	gab	an,	keine	mühe	bei	der	entschei-
dungsfindung	gehabt	zu	haben.

der	Abstimmungskonflikt	wurde	 im	Wesentlichen	 vom	links-rechts-gegensatz	 geprägt.	
Personen,	die	sich	politisch	links	oder	linksaussen	einstufen,	verwarfen	die	vorlage	mehr-
heitlich,	während	solche,	die	sich	in	der	politischen	mitte	oder	rechts	davon	verorten,	sie	
mehrheitlich	guthiessen.	die	klassisch	ideologische	Prägung	des	Abstimmungskonfliktes	
kommt	weiter	im	stimmverhalten	der	verschiedenen	Parteianhängerinnen	zum	Ausdruck:	
Während	die	sP-	und	die	grünen-sympathisantinnen	die	vorlage	deutlich	ablehnten	(je	71%	
nein-stimmenanteil),	nahmen	sie	die	Wählerinnen	der	cvP,	FdP	und	svP	grossmehrheit-
lich	an	(Ja-stimmenanteile	zwischen	71	und	77%).

das	Alter	war	ebenfalls	von	erheblicher	bedeutung	für	den	stimmentscheid.	Junge	stimm-
berechtigte	–	von	allen	Altersklassen	mit	den	höchsten	beschäftigungsrisiken	konfrontiert	
und	von	der	verlängerung	der	Karenzzeiten	am	stärksten	betroffen	–	lehnten	die	revision	
deutlich	ab	(nein-stimmenanteil:	63%).	die	als	Alv-leistungsbezüger	nicht	mehr	in	Frage	
kommenden	 über	 70-Jährigen	 stimmten	 den	 leistungskürzungen	 hingegen	 grossmehr-
heitlich	zu	 (67%	Ja-stimmen).	die	von	einem	mittleren	beschäftigungsrisiko	gefährdeten	
übrigen	Altersgruppen	sagten	knapp	mehrheitlich	Ja	zur	Alv-revision.			

den	Ja-stimmenden	war	die	finanzielle	sicherung	der	Alv	besonders	wichtig.	diesem	ziel	
ordneten	sie	andere,	möglicherweise	negative	erwägungen	wie	die	erhöhung	der	lohnab-
züge,	die	am	häufigsten	als	vorlageninhalt	angegeben	wurde,	unter.	überdurchschnittlich	
häufig	wurden	auch	empfehlungen	 (von	Parteien	oder	des	bundesrates)	als	stimmmotiv	
angegeben.	dies	deutet	darauf	hin,	dass	im	zweifelsfalle	der	empfehlung	des	bundesrates	
oder	der	bevorzugten	Partei	gefolgt	wurde.	Für	die	nein-stimmenden	war	die	solidarität	mit	
den	Arbeitslosen	das	wichtigste	motiv.	

erstaunlich	ist,	dass	das	letztlich	siegreiche	lager	der	vorlagenbefürworterinnen	die	weni-
ger	breit	akzeptierten	Argumente	vorlegte	als	die	gegnerinnen	der	gesetzesrevision.	zwar	
fanden	die	Pro-Argumente	allesamt	eine	mehrheit	der	stimmenden,	doch	die	Kontra-Argu-
mente	erzielten	selbst	bei	den	Ja-stimmenden	(!)	Akzeptanzwerte	von	siebzig	Prozent	und	
mehr.	eine	deutliche	mehrheit	sowohl	der	Ja-	wie	auch	der	nein-stimmenden	war	damit	
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einverstanden,	dass	in	wirtschaftlich	schwierigen	zeiten	die	Arbeitslosenversicherung	nicht	
abgebaut	werden	dürfe.	ebenso	unterstützt	eine	mehrheit	der	stimmberechtigten	das	Ar-
gument,	es	sei	falsch,	bei	der	Arbeitslosenversicherung	zu	sparen,	wenn	gleichzeitig	millio-
nenboni	an	manager	ausbezahlt	werden.	diese	haltung	gab	jedoch	nicht	den	Ausschlag	für	
den	stimmentscheid.	die	Analyse	des	zusammenhangs	zwischen	der	Argumentenhaltung	
und	dem	stimmentscheid	zeigt,	dass	eine	nicht	unerhebliche	zahl	derer,	die	inhaltlich	zu	ei-
nem	«nein»	tendierten,	dann	doch	der	empfehlung	des	bundesrates	oder	ihrer	bevorzugten	
Partei	folgten	und	ein	«Ja»	einlegten.	Für	andere	wiederum	war	die	finanzielle	sanierung	
der	Alv	prioritär,	weshalb	sie	trotz	sichtlichem	unbehagen	der	revision	zustimmten.
	
 
Zur methode

die	 vorliegende	 untersuchung	 beruht	 auf	 einer	 von	 der	 voX-Partnerschaft	 realisierten	
nachbefragung	zur	volksabstimmung	vom	26.	september	2010.	die	befragung	wurde	vom	
Forschungsinstitut	gfs.bern	innerhalb	von	vierzehn	tagen	nach	der	Abstimmung	durchge-
führt.	die	datenanalyse	erfolgte	durch	das	institut	für	Politikwissenschaft	der	universität	
zürich	 (iPz).	 die	 befragung	 wurde	 von	 neunzig	 befragerinnen	 von	 zu	 hause	 aus	 telefo-
nisch	durchgeführt,	wobei	gfs.bern	die	möglichkeit	hatte,	die	interviews	extern,	und	ohne	
dass	dies	 für	die	befragerinnen	und	die	befragten	erkennbar	war,	zu	beaufsichtigen.	die	
Auswahl	der	befragten	wurde	in	einem	dreistufigen	zufallsverfahren	ermittelt.	der	stich-
probenumfang	betrug	1511	stimmberechtigte	Personen,	davon	kamen	53	Prozent	aus	der	
deutschschweiz,	27	Prozent	aus	der	Westschweiz	und	zwanzig	Prozent	aus	der	italienisch-
sprachigen	schweiz.	der	stichprobenfehler	für	die	gesamtheit	der	befragten	lag	bei	einer	
verteilung	der	Prozentwerte	von	50:50	bei	+/–	2.5	Prozent.	vorsicht	bei	der	interpretation	
der	daten	ist	dort	geboten,	wo	die	teilstichproben	klein	sind	und	die	verteilung	der	Prozent-
werte	zugleich	ausgeglichen	ist	(50:50).	in	solchen	Fällen	können	auf	grund	des	stichpro-
benfehlers	keine	Aussagen	über	mehrheitsverhältnisse	gemacht	werden.
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tabelle 1:   Abstimmungsergebnisse für die schweiz und nach Kantonen,  
in prozent der stimmenden

stimmbeteiligung in % revision arbeitslosenversicherungsgesetz % Ja

schweiz 35.8 53.4

zh 33.4 59.6

be 34.7 54.2

lu 34.4 65.6

ur 25.9 57.6

sz 32.4 65.8

oW 35.7 69.1

nW 39.1 67.3

gl 21.7 63.2

zg 42.5 67.8

Fr 33.7 44.4

so 37.5 54.7

bs 47.2 49.6

bl 37.1 53.4

sh 53.3 54.8

Ar 36.1 59.5

Ai 25.8 72.6

sg 38.9 60.1

gr 26.3 63.1

Ag 30.9 57.5

tg 29.5 63.5

ti 33.8 42.0

vd 41.5 44.4

vs 42.1 44.7

ne 39.4 32.2

ge 41.6 39.5

Ju 34.7 24.0

Quelle:	http//www.admin.ch	(provisorisches	ergebnis)
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die	AusgAngslAge

Am	26.	september	2010	hatten	die	schweizer	stimmberechtigten	 in	der	referendumsab-
stimmung	an	der	urne	über	eine	revision	des	Arbeitslosenversicherungsgesetzes	zu	befin-
den.	Aufgrund	der	zunehmenden	verschuldung	der	Arbeitslosenversicherung	(Alv),	die	per	
mitte	2010	auf	rund	7	milliarden	Franken	beziffert	wurde,	sahen	sich	bundesrat	und	Par-
lament	dazu	veranlasst,	die	Alv	durch	eine	revision	finanziell	zu	stabilisieren.	zu	diesem	
zweck	enthielt	die	vorlage	sowohl	eine	erhöhung	der	einnahmen	wie	auch	eine	reduktion	
der	Ausgaben.	einnahmenseitig	soll	gemäss	der	vorlage	eine	erhöhung	der	lohnabzüge	von	
2.0	auf	2.2	Prozent	erfolgen.	Weiter	soll	für	Jahreseinkommen	von	über	126'000	bis	315'000	
Franken	 ein	 solidaritätsprozent	 zum	 Abbau	 der	 Alv-verschuldung	 eingefordert	 werden.	
Auf	 der	 Ausgabenseite	 sodann	 soll	 eine	 finanzielle	 verbesserung	 um	 rund	 620	 millionen	
Franken	dadurch	erreicht	werden,	dass	gezielt	ausgewählte	leistungen	der	Alv	reduziert	
werden,	indem	etwa	die	für	bestimmte	bezugsdauern	erforderliche	beitragszeiten	erhöht,	
die	bezugsdauern,	namentlich	bei	Personen	unter	25	Jahren,	gekürzt	und	die	Wartezeiten	
bei	höheren	einkommen	verlängert	werden.	die	vorlage	stelle	damit,	so	die	Promotorinnen,	
eine	notwendige,	ausgewogene	und	zweckmässige	Anpassung	dar,	die	es	erlaube,	die	Alv	
finanziell	wieder	 ins	gleichgewicht	zu	bringen.	Weiter	wird	darauf	hingewiesen,	dass	der	
bundesrat	ohne	diese	revision	gesetzlich	dazu	verpflichtet	sei,	aufgrund	der	verschuldung	
der	Alv	eine	erhöhung	der	lohnabzüge	auf	2.5	Prozent	vorzunehmen	ohne	einsparungen	
auf	der	Ausgabenseite	realisieren	zu	können.	
gegen	diese	vorlage	hat	ein	Komitee	das	referendum	ergriffen.	Kritisiert	wurden	an	der	
vorlage	an	erster	stelle	die	Kürzungen	bei	den	Alv-leistungen,	die	als	unsolidarisch	und	
angesichts	der	teilweise	sehr	hohen	gehälter	als	unfair	bezeichnet	wurden.	Weiter	wurde	
ins	Feld	geführt,	dass	auch	Jahreseinkommen	über	315'000	an	die	Alv	beitragen	sollten.	
zudem	sei	die	finanzielle	schräglage	der	Alv	gar	nicht	derart	besorgniserregend,	da	es	
normal	 sei,	 dass	 eine	 derartige	 versicherung	 in	 wirtschaftlich	 schwierigen	 zeiten	 unter	
druck	komme.	schliesslich	wurde	zur	begründung	des	referendums	auch	ins	Feld	geführt,	
dass	die	revision	zu	zusätzlichen	Ausgaben	bei	Kantonen	und	gemeinden	führen	würde.	
die	 vorlage	 wurde	 bei	 den	 politischen	 Parteien	 auf	 bürgerlicher	 seite,	 namentlich	 von	
svP,	FdP,	cvP,	grünliberalen,	bdP,	edu	und	Auto-Partei	unterstützt.	Weiter	traten	unter	
anderem	 die	 Wirtschaftsverbände	 economiesuisse,	 Arbeitgeberverband,	 gewerbever-
band,	bauernverband,	gastrosuisse	und	hotelleriesuisse	für	die	vorlage	ein.	die	revision	
wurde	von	 folgenden	politischen	Parteien	aus	dem	vornehmlich	 linken	politischen	spek-
trum	bekämpft:	sP,	grüne,	evP,	csP,	aber	auch	schweizer	demokraten	und	Katholische	
volkspartei.	 bei	 den	 Wirtschaftsverbänden	 dominieren	 Arbeitnehmerinteressen,	 wie	 der	
gewerkschaftsbund	und	Kv	schweiz,	aber	auch	swissmem,	und	zahlreiche	interessenor-
ganisationen,	wie	der	städteverband,	Jugendverbände,	caritas,	behinderten-dachverband	
und	die	Konferenz	für	sozialhilfe.	insgesamt	betrachtet	kann	man	grob	gesagt	eine	typische	
links-rechts-Konstellation	erkennen.	
der	Abstimmungskampf	wurde	zwar	von	einigen	gruppierungen	angeregt,	aber	insgesamt	
betrachtet	doch	eher	zurückhaltend	geführt.	es	konnte	nur	eine	geringe	mobilisierung	er-
reicht	werden,	wobei	die	tiefe	stimmbeteiligung	von	lediglich	35.5	Prozent	(der	langjährige	
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durchschnitt	belief	sich	in	der	zeit	von	1991–2008	auf	43.8%)	auch	dem	umstand	geschul-
det	 ist,	dass	an	diesem	termin	nur	eine	vorlage	zur	Abstimmung	kam.	der	Ausgang	der	
Abstimmung	war	recht	deutlich	mit	einer	zustimmenden	mehrheit	von	53.4	Prozent,	wobei	
eine	 deutliche	 differenz	 im	 Abstimmungsverhalten	 zwischen	 der	 deutlich	 zustimmenden	
deutschsprachigen	 schweiz	 (ohne	 basel-stadt,	 das	 sehr	 knapp	 abgelehnt	 hat)	 einerseits	
und	 der	 ablehnenden	 französisch-	 und	 italienischsprachigen	 (inkl.	 der	 Kantone	 Freiburg	
und	Wallis)	schweiz	andererseits	festzustellen	ist.
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die	bedeutung	der	vorlAge,	die	beteiligung	
und	die	meinungsbildung

die Bedeutung der Vorlage

die	befragten	stuften	die	bedeutung	der	vorlage	zur	Änderung	des	Arbeitslosenversiche-
rungsgesetzes	(Alv-revision)	sowohl	für	sich	selbst	wie	auch	für	das	land	auf	einer	skala	
von	0	(ohne	bedeutung)	bis	10	(höchste	bedeutung)	ein.	der	Alv-revision	wurde	sowohl	für	
das	land	wie	auch	 für	sich	selbst	eine	unterdurchschnittlich	hohe	relevanz	zugewiesen.	
eine	persönliche	betroffenheit	ergab	sich	vor	allem	aus	der	individuell	wahrgenommenen	
gefährdungslage:	befragte,	die	schon	selbst	von	Arbeitslosigkeit	betroffen	waren	(durch-
schnittlicher	bedeutungswert:	5.2)	oder	denen	es	derzeit	wirtschaftlich	schlecht	geht	(5.2),	
fühlten	sich	durch	die	vorlage	eher	angesprochen	als	gutverdienende	ohne	eigene	erfah-
rungen	mit	Arbeitslosigkeit.	die	unterschiedlich	hohen	Arbeitslosenquoten	zwischen	den	
beiden	sprachregionen	dürften	mit	ein	grund	dafür	gewesen	sein,	dass	 in	der	romandie	
die	persönliche	bedeutung	der	vorlage	höher	eingeschätzt	(5.2)	wurde	als	in	der	deutsch-
schweiz	(4.7).	Persönlich	überdurchschnittlich	wichtig	war	die	vorlage	ausserdem	befrag-
ten,	die	sympathien	zur	sP	hegen	(5.4)	oder	sich	selbst	als	politisch	linksstehend	einstufen.1	

tabelle 1.1:  Wahrnehmung der bedeutung der Vorlage für das land und für sich selbst,  
in prozent stimmberechtigter

revision arbeitslosenversicherungsgesetz

bedeutung	für… das	land persönlich

sehr	klein	(0,	1)
Klein	(2–4)
mittel	(5)
gross	(6–8)
sehr	gross	(9,	10)

1.5
8.6
18.1
57.5
14.3

16.6
22.3
20.0
33.6
7.6

Arithmetisches	mittel 6.7 4.8

n 1393 1439

durchschnitt	2000–2009 6.9 5.4

©		universität	zürich	/	gfs.bern:	voX-Analyse	der	eidgenössischen	Abstimmungen	vom	26.	september	2010

die Beteiligung

die	stimmbeteiligung	war	vergleichsweise	 tief,	die	erklärungsfaktoren	 für	die	teilnahme	
jedoch	die	üblichen:	der	grad	der	politischen	involvierung,	das	Alter	und	die	bildung	wirk-
ten	sich	signifikant	auf	die	Partizipationsbereitschaft	aus.	stärker	als	bei	anderen	Parteien	
wurden	ausserdem	die	sP-sympathisantinnen	mobilisiert.	ihre	teilnahmequote	betrug	45	
Prozent,	während	die	teilnahmequoten	bei	den	sympathisantinnen	anderer	Parteien	meist	

1		die	durchschnittlichen	bedeutungswerte	betragen	für	diejenigen,	die	sich	linksaussen	lokalisieren	4.9,	
für	diejenigen,	die	sich	dem	gemässigten	linken	lager	zuordnen	5.1.
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unter	vierzig	Prozent	lagen.	erwähnenswert	ist	weiter,	dass	sich	die	persönliche	betroffen-
heit	durch	die	vorlage	nicht	sonderlich	stark	auf	die	teilnahme	auswirkte.	Wer	sich	vom	in-
halt	der	vorlage	nicht	tangiert	sah	(bedeutungswerte	0–4),	blieb	der	urne	mehrheitlich	fern	
(teilnahmequote:	31%).	selbiges	 traf	aber	auch	auf	diejenigen	zu,	welche	die	vorlage	 für	
wichtig	erachteten	(bedeutungswerte	6–8,	teilnahmequote:	43%).	bloss	diejenigen,	die	der	
vorlage	eine	maximale	bedeutung	(Werte	9	und	10)	zumassen,	nahmen	(knapp)	mehrheit-
lich	teil	(52%).	die	überraschend	tiefe	mobilisierung	der	direkt	betroffenen	zeigt	sich	auch	
darin,	dass	ehemals	oder	aktuell	arbeitslose	befragte	(teilnahmequote	33%)	sich	nicht	si-
gnifikant	stärker,	sondern	gar	tendenziell	schwächer	beteiligten	als	die	restlichen	befrag-
ten	(37%).	Auch	eine	subjektiv	empfundene	wirtschaftliche	not	trieb	die	stimmbürgerinnen	
nicht	in	massen	an	die	urnen:	befragte,	die	ihre	wirtschaftliche	situation	als	schlecht	oder	
gerade	noch	recht	einschätzten	(teilnahmequoten:	25	bzw.	36%),	nahmen	weniger	häufiger	
teil	als	solche,	die	sich	mit	der	eigenen	wirtschaftlichen	situation	zufrieden	bzw.	gar	äus-
serst	zufrieden	zeigten	(35	bzw.	43%).	

tabelle 1.2:  beteiligung nach sozialen und politischen merkmalen, in prozent der  
teilnehmenden

merkmale/Kategorien stimmbeteiligung in % n Korrelationskoeffizienta

total	voX	(gewichtet) 35.5 1507

interesse für Politik V = .393***

sehr	interessiert 65 271

ziemlich	interessiert 41 741

nicht	wirklich	interessiert 14 360

überhaupt	nicht	interessiert 6 118

alter V = .298***

18	bis	29	Jahre 17 257

30	bis	39	Jahre 23 363

40	bis	49	Jahre 35 254

50	bis	59	Jahre 46 223

60	bis	69	Jahre 50 240

70	Jahre	und	mehr 59 170

Bildung V = .197***

hoch 46 708

mittel 26 715

tief 37 85

Betroffenheit arbeitslosigkeit heute oder früher n.s.

selbst	betroffen 33 335

nicht	selbst	betroffen 37 1156

a			zur	interpretation	der	statistischen	masszahlen	vgl.	«methodischer	steckbrief».
©		universität	zürich	/	gfs.bern:	voX-Analyse	der	eidgenössischen	Abstimmungen	vom	26.	september	2010.
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die meinungsbildung – entscheidschwierigkeit, Zeitpunkt des stimmentscheids  
und mediennutzung

der	entscheid	zur	Alv-revision	fiel	den	stimmberechtigten	ziemlich	leicht.	69	Prozent	der	
teilnehmenden	bereitete	der	stimmentscheid	gemäss	eigenem	bekunden	keine	allzu	gros-
se	mühe.1	 indes,	sie	 rangen	sich	vergleichsweise	spät	zu	einem	entscheid	durch.	vierzig	
Prozent	der	teilnehmenden	geben	im	schnitt	an,	schon	immer	gewusst	zu	haben,	wie	sie	
sich	entscheiden	werden.2	bei	der	Alv-revision	war	dies	jedoch	nur	bei	24	Prozent	der	teil-
nehmenden	so.	ein	knappes	drittel	 (30%)	bildete	sich	die	endgültige	meinung	erst	 in	der	
letzten	Woche.	
 
tabelle 1.3:  Zeitpunkt der stimmentscheidung und schwierigkeit bei der  

meinungsbildung, in prozent der teilnehmenden

revision  
arbeitslosenversicherungsgesetz

entscheidzeitpunkt

von	beginn	weg	klar 24

4.	bis	6.	Woche	vor	der	Abstimmung 17

2.	bis	3.	Woche	vor	der	Abstimmung 29

1	tag	bis	1	Woche	vor	der	Abstimmung 30

n 536

schwierigkeit der entscheidung

eher	einfache	entscheidung 69

eher	schwierige	entscheidung 28

Weiss	nicht,	keine	Antwort 3

n 538

©			universität	zürich	/	gfs.bern:	voX-Analyse	der	eidgenössischen	Abstimmungen	vom	26.	september	2010.

2	der	durchschnitt	für	die	Jahre	2000	bis	2005	beträgt	66	Prozent.
3		durchschnitt	für	die	68	vorlagen	zwischen	12.	märz	2000	und	27.	november	2005.	die	Werte	wurden	

nur	für	teilnehmende	berechnet.
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dAs	AbstimmungsProFil,	die	WAhrnehmung,	
entscheidmotive	und	Argumente

das abstimmungsprofil

die	Analyse	des	Abstimmungsprofils	zeigt,	dass	der	graben	zwischen	befürwortenden	und	
gegnerinnen	der	vorlage	im	Wesentlichen	entlang	des	links-rechts-gegensatzes	verlief.	
befragte,	die	sich	selbst	in	der	mitte	oder	auf	der	rechten	seite	des	politischen	spektrums	
einordnen,	haben	sich	signifikant	stärker	für	die	vorlage	ausgesprochen	als	jene,	die	sich	
links	oder	linksaussen	einstufen.	der	klassische	links-rechts-charakter,	wie	wir	ihn	von	
zahlreichen	 anderen	 sozial-	 und	 wirtschaftspolitischen	 Abstimmungen	 her	 kennen,	 wird	
überdies	 am	 stimmverhalten	 differenziert	 nach	 Parteisympathie	 deutlich.	 die	 sympathi-
santinnen	der	grünen	und	der	sP	hielten	sich	grossmehrheitlich	an	die	Parteilinie	und	lehn-
ten	die	revision	mit	71	Prozent	nein-stimmen	klar	ab.	die	Parteidisziplin	bei	den	Anhän-
gerinnen	der	bürgerlichen	Parteien	(cvP,	FdP	und	svP)	war	indes	etwa	gleich	gross:	rund	
siebzig	Prozent	dieser	drei	gruppen	legten	ein	Ja	in	die	urne	und	folgten	somit	den	stimm-
empfehlungen	der	entsprechenden	Partei.	bei	einer	solchen	Konfliktkonstellation	kann	das	
stimmverhalten	der	Parteiungebundenen	den	Ausschlag	geben.	bei	diesen	hielten	sich	Ja-	
und	nein-stimmen	in	etwa	die	Waage	(46	Prozent	Ja-stimmen,	54	Prozent	nein-stimmen),	
was	den	befürwortenden	letztlich	mehr	nützte	als	den	vorlagengegnerinnen.

mit	dem	Abstimmungsgegenstand	wurden	zuweilen	auch	unterschiedliche	wirtschaftspoli-
tische	sichtweisen	verknüpft.	in	der	tat	spielte	die	Frage,	wie	stark	der	staat	in	wirtschaft-
liche	 belange	 eingreifen	 solle,	 eine	 bedeutsame	 rolle	 beim	 stimmentscheid.	 befürwor-
tende	einer	«laissez-faire»-Politik	haben	der	vorlage	deutlich	häufiger	(69%)	zugestimmt	
als	solche,	die	einer	verstärkt	staatlichen	Wirtschaftsregulierung	positiv	gegenüberstehen	
(38%).	ebenso	korrelierte	der	Wunsch	nach	stärkerer	einkommensnivellierung	signifikant	
mit	einem	nein-entscheid,	während	befragte,	die	sich	eine	schweiz	mit	grossen	einkom-
mensunterschieden	wünschen,	mehrheitlich	ein	Ja	in	die	urne	legten.	

Auch	zwischen	regierungsvertrauen	und	stimmverhalten	zeigt	 sich	ein	zusammenhang:		
Wer	dem	bundesrat	vertraut,	hat	die	vorlage	zu	zwei	dritteln	angenommen.	bei	den	miss-
trauenden	beträgt	dieser	Anteil	lediglich	43	Prozent.	
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tabelle 2.1:  stimmverhalten nach politischen merkmalen, in prozent Ja-stimmender

merkmale/Kategorien % Jaa n Korrelationskoeffizienta

total	voX	(gewichtet) 54.2 823

Parteisympathie V = .405***

sP	–	sozialdemokratische	Partei	 29 187

cvP	–	christlichdemokratische	volkspartei 71 76

FdP.	die	liberalen 77 102

svP	–	schweizerische	volkspartei	 75 135

gPs	–	grüne	Partei	schweiz (29) (31)

Keine	Partei 46 129

einordnung auf der links/rechts-achse V = .403***

linksaussen 18 89

links 36 198

mitte 59 223

rechts 75 179

rechtsaussen 78 100

Wertvorstellung: Wirtschaftsregulierung V = .249***

Präferenz	mehr	staat 38 186

gemischte	vorstellungen 50 293

Präferenz	deregulierung 69 312

Wertvorstellung: einkommensunterscheide V = .227***

Präferenz:	grosse	einkommensunterscheide 76 122

gemischte	vorstellungen 56 409

Präferenz:	k(l)eine	einkommensunterscheide 42 278

regierungsvertrauen V = .216***

vertrauen 66 368

misstrauen 43 369

a		zur	interpretation	der	statistischen	masszahlen	vgl.	«methodischer	steckbrief».
die	zahlen	in	Klammern	geben	lediglich	eine	tendenz	an,	da	die	Anzahl	Fälle	unter	50	liegt	und	
deshalb	keine	statistischen	schlüsse	zulässt.
©		universität	zürich	/	gfs.bern:	voX-Analyse	der	eidgenössischen	Abstimmungen	vom	26.	september	2010.

nicht	nur	politische	merkmale	prägten	den	entscheid,	auch	soziodemographische	Faktoren	
hatten	 einfluss.	 das	 Alter	 war	 beispielsweise	 für	 das	 votum	 von	 erheblicher	 bedeutung.	
das	 beziehungsmuster	 ist	 allerdings	 nicht	 linear,	 sondern	 deutet	 auf	 drei	 unterschiedli-
che	lebenssituationen	hin.	Junge	stimmberechtigte,	die	zum	einen	von	der	Arbeitslosigkeit	
stärker	betroffen	sind	als	andere	Altersklassen	und	zum	anderen	durch	die	revision	erheb-
liche	leistungskürzungen	in	Kauf	hätten	nehmen	müssen,	haben	die	vorlage	mehrheitlich	
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abgelehnt	(63%	nein-stimmen).	stimmberechtigte	im	rentenalter,	die	als	leistungsbezü-
ger	der	Alv	nicht	mehr	in	Frage	kommen,	haben	hingegen	die	verschärften	bedingungen	
für	den	leistungsbezug	klar	befürwortet	(67%	Ja-stimmen).	die	restlichen	Alterskohorten,	
von	der	Arbeitslosigkeit	zwar	nicht	so	stark	betroffen	wie	die	Jungen,	aber	im	gegensatz	
zu	den	rentnerinnen	doch	mit	realen	beschäftigungsrisiken	konfrontiert,	wiesen	alle	ein	
ähnliches	stimmverhaltensmuster	auf:	der	Ja-stimmenanteil	bewegt	sich	zwischen	fünfzig	
und	55	Prozent	und	damit	unter	demjenigen	der	über	siebzigjährigen,	aber	doch	signifikant	
höher	als	derjenige	der	18–29	Jährigen.	bezieht	man	den	stimmentscheid	nur	auf	Alters-
klassen,	so	hat	der	umstand,	dass	die	sparwilligen	rentner	in	deutlich	grösserer	zahl	an	
die	 stimmurnen	 strömten	 (59%	 teilnahmequote)	 als	 die	 jungen	 stimmberechtigten	 (17%	
teilnahmequote),	das	Ja	zur	vorlage	zumindest	abgesichert.4

in	eine	ähnliche	richtung	weist	auch	die	Analyse	des	zusammenhangs	zwischen	der	ein-
schätzung	der	 individuellen	wirtschaftlichen	situation	und	dem	entscheid.	Wer	sich	nach	
eigenem	bekunden	in	einer	schwierigen	finanziellen	situation	befindet	(Antworten	«recht»	
und	«schlecht»),	lehnte	die	revision	mehrheitlich	ab,	während	diejenigen,	die	sich	finanziell	
abgesichert	wähnen	(Antworten	«sehr	gut»	und	«gut»),	 ihr	mehrheitlich	zustimmten.	die	
teilnahmequoten	dieser	gruppen	standen	in	einem	ähnlichen	proportionalen	verhältnis	wie	
die	Ja-stimmenverhältnisse	und	schwächten	so	das	lager	der	vorlagengegnerinnen.

Arbeitslose	 bzw.	 Personen,	 die	 von	 Arbeitslosigkeit	 schon	 betroffen	 waren,	 lehnten	 die		
vorlage	mit	57	Prozent	nein-stimmen	ab.	

4		Wenn	sich	die	18–29-Jährigen	gleich	stark	beteiligt	hätten	wie	die	über	70-Jährigen,	hätte	dies	in	unse-
rem	sample	zu	einem	extrapolierten	ergebnis	von	51	Prozent	Ja-stimmen	und	49	Prozent	nein-stim-
men	geführt.	eine	solche	extrapolation	geht	von	gewissen,	statistisch	kaum	überprüfbaren	Annahmen	
aus	und	hat	somit	einen	wenig	robusten	charakter.	sicher	ist	jedoch,	dass	das	ergebnis	knapper	aus-
gefallen	wäre,	hätten	sich	die	jungen	stimmberechtigten	stärker	beteiligt.	
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tabelle 2.2:  stimmverhalten nach gesellschaftlichen merkmalen, in prozent Ja-stimmender

merkmale/Kategorien % Jaa n Korrelationskoeffizienta

total	voX	(gewichtet) 54.2 823

alter V = .151**

18	bis	29	Jahre 37 67

30	bis	39	Jahre 53 129

40	bis	49	Jahre 55 130

50	bis	59	Jahre 50 156

60	bis	69	Jahre 55 187

70	Jahre	und	mehr 67 156

Betroffenheit arbeitslosigkeit heute oder früher V = .116**

Ja 43 173

nein 57 644

einschätzung der individuellen wirtschaftlichen situation V = .199***

sehr	gut 63 149

gut 58 480

recht 40 159

schlecht (26) (27)

a		zur	interpretation	der	statistischen	masszahlen	vgl.	«methodischer	steckbrief».
die	zahlen	in	Klammern	geben	lediglich	eine	tendenz	an,	da	die	Anzahl	Fälle	unter	50	liegt	und	
deshalb	keine	statistischen	schlüsse	zulässt.
©		universität	zürich	/	gfs.bern:	voX-Analyse	der	eidgenössischen	Abstimmungen	vom	26.	september	2010.

die Wahrnehmung

von	den	verschiedenen	Facetten	der	vorlage	dominierte	die	erhöhung	der	lohnabzüge	die	
Wahrnehmung	der	befragten.	36	Prozent	der	teilnehmenden	bezogen	sich	bei	der	Frage	
nach	dem	vorlagenthema	auf	die	einnahmenseite	der	Alv.	die	Ausgabenseite	(leistungs-
kürzungen)	 stand	 lediglich	 für	 knapp	 einen	 viertel	 der	 teilnehmenden	 (23%)	 im	 vorder-
grund.	die	Antwort	von	fünf	Prozent	der	teilnehmenden	schloss	beide	seiten	mit	ein,	da	sie	
der	Ansicht	waren,	die	vorlage	habe	primär	das	ziel,	einnahmen	und	Ausgaben	wieder	ins	
lot	zu	bringen.	Keine	spezifischen	inhaltsbezüge	machten	diejenigen	befragten,	welche	den	
titel	der	vorlage	wiederholten	(14%)	oder	sich	ganz	allgemein	zur	Alv	äusserten	(2%).	elf	
Prozent	wussten	nicht	(mehr),	worum	es	bei	der	Abstimmung	ging,	an	der	sie	teilgenommen	
hatten.

der	umstand,	dass	die	Aussicht	auf	nettolohneinbussen	bei	den	erwerbstätigen	die	Wahr-
nehmung	des	vorlageninhalts	dominierte,	war	an	sich	keine	sonderlich	gute	Ausgangslage	
für	die	befürwortenden.	die	Analyse	zeigt	jedoch,	dass	der	entscheid	generell	nicht	davon	
abhängig	war,	welche	 inhalte	man	mit	der	vorlage	verknüpfte.	mehr	als	die	hälfte	 (55%)	
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derer,	welche	die	vorlage	primär	mit	beitragserhöhungen	in	verbindung	brachten,	stimmte	
gleichwohl	Ja.	einzig	bei	denjenigen,	die	sich	um	die	finanzielle	zukunft	der	Alv	sorgten,	
ist	eine	klare	tendenz	zu	erkennen:	sie	legten	zu	fast	zwei	dritteln	(74%)	ein	Ja	in	die	urne.

tabelle 2.3:  Wahrnehmung der inhalte, in prozent stimmberechtigter (nur erstnennungen)

Wahrnehmung* Total % (n) Teilnehmende % (n) Nicht-Teilnehmende % (n)

erhöhung	lohnabzüge 27	(408) 36	(191) 22	(216)

leistungskürzungen	Alv	 15	(232) 23	(121) 11	(110)

revision	der	Alv		
(Wiederholung	des	titels)

11	(164) 14	(75) 9	(89)

Finanzierungsaspekte 4	(60) 5	(26) 4	(34)

solidaritätsbeitrag	hohe		
einkommen

1	(15) 1	(6) 1	(9)

Anderes 7	(101) 7	(36) 7	(65)

Falsche	inhaltsnennung		
(häufig	Alv	mit	Ahv	verwechselt)

3	(41) 3	(14) 3	(28)

Allgemeine	Äusserungen 1	(15) 2	(8) 1	(7)

Weiss	nicht 31	(473) 11	(60) 42	(410)

total 100	(1510) 100	(538) 100	(969)

*	die	Aussagen	wurden	nach	teilnahme	gewichtet.
©	universität	zürich	/	gfs.bern:	voX-Analyse	der	eidgenössischen	Abstimmungen	vom	26.	september	2010.

 
die entscheidmotive

unter	den	befürwortern	war	vor	allem	die	finanzielle	sicherung	der	Alv	ausschlaggebend.	
41	Prozent	der	erstnennungen	entfielen	auf	dieses	motiv.	die	bei	Abstimmungen	über	so-
zialwerke	 immer	wieder	genannte	missbrauchsbekämpfung	wurde	deutlich	weniger	häu-
fig	als	primäres	stimmmotiv	genannt	(13%).	hervorzuheben	ist	in	diesem	zusammenhang,	
dass	sozialstaatskritische	Aspekte	den	stimmentscheid	in	der	romandie	(Anteil:	26%),	de-
ren	Arbeitslosigkeitsrate	systematisch	über	derjenigen	der	deutschschweiz	liegt,	deutlich	
stärker	motivierten	als	in	der	deutschschweiz	(Anteil	sozialstaatskritischer	motive:	10%).	

die	erstmotivnennung	von	vier	Prozent	der	Ja-stimmenden	bezog	sich	auf	ganz	spezifische	
Aspekte	der	Alv.	darunter	wurden	am	häufigsten	die	höheren	lohnabzüge	genannt.	diese	
erhöhung	der	lohnnebenkosten,	so	argumentierten	 jene	stimmenden,	sei	durchaus	ver-
kraftbar,	weshalb	sie	ein	Ja	eingelegt	hätten.	dies	ist	auf	den	ersten	blick	erstaunlich,	da	
die	erhöhung	der	lohnabzüge	für	sich	alleine	genommen	kaum	ein	überzeugendes	Ja-motiv	
darstellt.	sie	wurde	jedoch	offensichtlich	in	Kauf	genommen,	weil	man	sich	dadurch	eine	
finanzielle	sicherung	des	sozialwerks	Alv	versprach.	
ein	beträchtlicher	teil	der	Ja-stimmenden	machte	bei	der	motivfrage	inhaltsferne	Angaben.	
31	Prozent	äusserte	sich	in	sehr	allgemeiner	Form	zur	vorlage	(«vernünftig»),	acht	Prozent	
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gaben	als	hauptmotiv	an,	empfehlungen	(in	erster	linie	des	bundesrates)	befolgt	zu	haben	
und	weitere	fünf	Prozent	sahen	sich	ausserstande,	überhaupt	ein	motiv	zu	nennen.

bei	den	nein-motiven	überwogen	solidarische	erwägungen.	Für	38	Prozent	der	Ablehnenden	
stand	bei	der	entscheidfindung	die	solidarität	mit	den	Arbeitslosen	an	erster	stelle	und	für	
weitere	53	Prozent	immerhin	an	zweiter	stelle.	Acht	Prozent	wehrten	sich	gegen	leistungs-
kürzungen	 bei	 der	 Alv	 oder	 befanden	 den	 solidaritätsbeitrag	 der	 gutverdienenden	 als	 zu	
klein.	Fünf	Prozent	der	nein-stimmenden	gaben	entweder	als	erst-	oder	zweitmotiv	an,	aktu-
ell	auf	beitragsleistungen	der	Alv	angewiesen	zu	sein	und	deshalb	nein	gestimmt	zu	haben.

unzufrieden	mit	der	revision	der	Alv	waren	weitere	vier	Prozent	der	nein-stimmenden,	
ihre	Primärmotive	unterschieden	sich	jedoch	ganz	wesentlich	von	den	zuvor	genannten:	sie	
waren	nämlich	entweder	der	Ansicht,	der	solidaritätsbeitrag	sei	zu	hoch	(bzw.	gar	gänzlich	
überflüssig)	oder	die	erhöhung	der	lohnabzüge	sei	unerwünscht.

der	Anteil	inhaltsferner	motivangaben	ist	bei	den	nein-stimmenden	in	etwa	gleich	hoch	wie	
bei	den	Ja-stimmenden.	37	Prozent	lehnten	die	vorlage	unter	nennung	allgemein	negativer	
Äusserungen	 ab,	 sechs	 Prozent	 setzten	 Parolen	 oder	 anderweitige	 empfehlungen	 direkt	
um	und	vier	Prozent	konnten	kein	substantielles	motiv	nennen	(Anteil	erstnennungen	in	%).
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tabelle 2.4: motive der stimmenden (mehrere Antworten möglich)

spontan geäusserte Gründe für den entscheid erstnennungen
in % (n)

Totalnennungen
in % (n)

Ja-stimmende

Finanzierung	Alv	sichern,	Kosten	senken 41	(182) 66	(296)

Allgemeine	positive	Äusserungen		
(«vernünftig»,	«ausgewogen»)

31	(137) 49	(217)

sozialstaatskritische	Aspekte		
(«missbrauch	der	Alv»,	«Faule»)

13	(56) 37	(164)

empfehlungen	(bundesrat,	Parteien,	bekannte) 8	(33) 17	(74)

Alv-einnahmen/Alv-leistungskürzungen	(«erhöhung		
der	lohnabzüge	ist	zu	verkraften»,	«Für	einführung		
solidaritätsbeitrag»)

4	(16) 20	(88)

Weiss	nicht	/	keine	Angabe 5	(22) 54	(242)

total	(Ja-stimmende) 100	(446) 242	(1081)

NeiN-stimmende

soziale	Aspekte/	soziale	ungerechtigkeit	(«solidarität»,		
«verschlechterung	der	situation	der	Arbeitslosen»)

38	(144) 91	(345)

Allgemeine	negative	Äusserungen	(«schlechte	lösung»,	
«status	Quo	ist	gut»)

37	(138) 68	(258)

gegen	leistungskürzungen	oder	für	noch	höheren		
solidaritätsbeitrag	von	gutverdienenden

8	(30) 28	(105)

gegen	solidaritätsbeitrag	der	gutverdienenden,		
gegen	erhöhung	lohnabzüge

4	(14) 8	(30)

Anderes 1	(2) 3	(11)

selbst	betroffen 2	(9) 5	(18)

empfehlungen 6	(24) 9	(34)

Weiss	nicht	/	keine	Angabe	 4	(17) 49	(186)

total	(nein-stimmende) 100	(377) 262	(988)

©	universität	zürich	/	gfs.bern:	voX-Analyse	der	eidgenössischen	Abstimmungen	vom	26.	september	2010.

die Pro- und Kontra-argumente

zunächst	gilt	es	vorauszuschicken,	dass	die	Analyse	des	Argumententests	einen	unüblichen	
gesamtbefund	ergab.	denn	alle	sieben	vorgelegten	statements	fanden	eine	mehrheitliche	
zustimmung	unter	den	befragten	–	unabhängig	davon,	ob	sie	nun	Pro-	oder	Kontra-Argu-
mente	waren.	mehr	noch,	sämtliche	Kontra-Argumente	stiessen	auf	eine	zum	teil	deutlich	
höhere	 Akzeptanz	 als	 die	 Pro-Argumente,	 obwohl	 die	 vorlage	 angenommen	 wurde.	 Wa-
rum	ging	die	Abstimmung	für	die	gegnerinnen	trotzdem	verloren?	bevor	wir	diese	Frage	
beantworten,	werfen	wir	 jedoch	zuerst	einen	blick	auf	die	Akzeptanzwerte	der	einzelnen	
Argumente.



19

dem	Argument,	wonach	in	der	Alv	immer	noch	missbrauch	betrieben	werde,	pflichteten	
insgesamt	57	Prozent	der	stimmenden	zu.	erstaunlich	ist	jedoch,	dass	die	unterschiede	im	
Antwortverhalten	zwischen	Ja-	und	nein-stimmenden	nicht	derart	gross	sind.	die	revisi-
onsbefürwortenden	zeigten	sich	zwar	stärker	mit	dem	missbrauchsargument	einverstan-
den	(68%)	als	die	revisionsgegnerinnen	(45%),	der	unterschied	beträgt	jedoch	lediglich	23	
Prozentpunkte.	der	missbrauch	der	sozialwerke	wird	besonders	von	der	svP	thematisiert,	
weshalb	es	nicht	erstaunt,	dass	vor	allem	ihre	Anhängerinnen	dieses	Argument	bejahten	
(83%).	Aber	selbst	vier	von	zehn	sP-sympathisantinnen	(41%)	waren	gleicher	Ansicht.	

ein	 ähnliches	 Antwortverhaltensmuster	 finden	 wir	 beim	 zweiten	 Pro-Argument,	 wonach	
alleine	eine	erhöhung	der	lohnabzüge	die	finanziellen	Probleme	der	Alv	auf	längere	sicht	
nicht	löse	und	deshalb	leistungskürzungen	vorgenommen	werden	müssten.	die	Konsoli-
dierung	der	Alv-Finanzen	durch	leistungskürzungen	ist	bei	den	nein-stimmenden	zwar	
nicht	derart	unbestritten	wie	bei	den	Ja-stimmenden	(Akzeptanz:	73%),	aber	selbst	38	Pro-
zent	von	ihnen	sieht	dies	als	notwendigkeit	an.	indirekt	ist	das	einverständnis	mit	diesem	
Argument	auch	ein	eingeständnis,	dass	die	Alv	ein	«sanierungsfall»	(nzz,	12.	Aug.	2009)	
ist,	dessen	schuldenberg	unbedingt	abgebaut	werden	müsse.			

damit,	dass	junge	erwerbstätige,	die	noch	wenig	in	die	Alv	eingezahlt	haben,	im	Falle	von	
Arbeitslosigkeit	auch	weniger	erhalten	sollten,	war	in	unserem	sample	eine	knappe	mehr-
heit	 (52%)	 einverstanden.	 erstaunlich	 ist	 auch	 hier,	 wie	 gering	 die	 unterschiede	 im	 Ant-
wortverhalten	zwischen	den	einzelnen	merkmalsgruppen	sind.	Junge	stimmberechtigte	–	
am	ehesten	von	der	verlängerung	der	Karenzzeiten	betroffen	–	antworteten	beispielsweise	
ähnlich	auf	dieses	Argument	wie	ältere	stimmberechtigte.5	

den	 Kontra-Argumenten	 pflichteten	 zwischen	 78	 und	 81	 Prozent	 der	 stimmenden	 bei.	
die	 stärkste	 unterstützung	 fand	 dabei	 das	 statement,	 wonach	 gerade	 in	 wirtschaftlich	
schwierigen	zeiten	die	Alv	nicht	abgebaut	werden	darf.	Kaum	einer	der	nein-stimmenden	
argumentierte	 dagegen	 (6%)	 und	 selbst	 die	 Ja-stimmenden	 zeigten	 sich	 damit	 im	 Prin-
zip	einverstanden	(72%).	die	unterstützung	für	dieses	Argument	 ist	über	alle	politischen	
merkmalsgruppen	hinweg	stark:	sowohl	bei	den	sP-	sympathisantinnen	(91%)	wie	auch	bei	
den	Anhängerinnen	der	grünen	(87%),	aber	auch	bei	den	cvP-(76%),	FdP-(76%)	und	svP-
Wählerinnen	(71%).	

ebenso	 fanden	sich	nur	wenige	stimmende	 (insgesamt	15%),	 für	die	das	Argument	nicht	
plausibel	 klang,	 wonach	 bei	 den	 Arbeitslosen	 nicht	 sozialabbau	 betrieben	 werden	 kann,	
wenn	gleichzeitig	managern	millionenbeträge	als	boni	ausbezahlt	werden.	selbst	siebzig	
Prozent	derjenigen,	die	letztlich	der	revision	zustimmten,	brachten	mit	der	zustimmung	zu	
diesem	Argument	eine	gewisse	moralische	empörung	zum	Ausdruck.
eine	ähnliche	stossrichtung	wies	ein	drittes	Kontra-Argument	auf:	darin	wurde	postuliert,	
dass	der	prozentuelle	Alv-beitrag	mit	steigendem	einkommen	geringer	werde,	was	sozial	
ungerecht	sei	und	«Abzocker»	begünstige.	Auch	dieses	Argument	stiess	auf	breite	Akzep-
tanz	sowohl	bei	den	nein-(89%)	wie	auch	bei	den	Ja-stimmenden	(70%).	

5		18–29-Jährige:	 45%;	 30–39-Jährige:	 52%;	 40–49-Jährige:	 47%;	 50–59-Jährige:	 49%;	 60–69-Jährige:	
52%;	über	70-Jährige:	58%.
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von	allen	Argumenten	wies	dasjenige,	wonach	bei	einem	Abbau	der	Alv	gemeinden	und	
Kantone	finanziell	in	die	bresche	springen	müssten,	den	geringsten	Polarisierungsgrad	auf.	
diese	sichtweise	teilten	nämlich	85	Prozent	der	nein-stimmenden	und	72	Prozent	der	Ja-
stimmenden.	die	übereinstimmend	hohen	Werte	deuten	darauf	hin,	dass	dies	als	Faktum	
angesehen	wurde,	aber	offenbar	als	ein	Faktum	ohne	erhebliche	entscheidrelevanz.	dies	
wird	auch	dadurch	bestätigt,	dass	dieses	Argument	von	so	gut	wie	keinem	nein-stimmen-
den	spontan	als	stimmmotiv	genannt	wurde.		
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tabelle 2.5: Anklang der pro- und Kontra-Argumente bei den stimmenden in prozent

Pro-argumente einver-
standen 

%

Nicht ein-
verstanden 

%

Weiss  
nicht 

%

Polari-
sierung 

%

	in	der	Arbeitslosenversicherung	wird	immer	
noch	viel	missbrauch	betrieben.

total 57 37 6
62Ja 68 27 6

nein 45 49 6

immer	nur	höhere	lohnabzüge	lösen	die		
Probleme	der	Alv	nicht.	deshalb	müssen		
auch	die	Ausgaben	der	Alv	gekürzt	werden.

total 57 36 7
68Ja 73 21 6

nein 38 54 8

Wer	noch	wenig	oder	gar	nichts	in	die	Arbeits-
losenversicherung	einbezahlt	hat,	wie	junge	
leute,	soll	auch	weniger	leistungen	erhalten.

total 52 43 5
68Ja 68 28 4

nein 34 61 5

Kontra-argumente einver-
standen 

%

Nicht ein-
verstanden 

%

Weiss  
nicht 

%

Polari-
sierung 

%

	in	wirtschaftlich	schwierigen	zeiten	darf	die	Ar-
beitslosenversicherung	nicht	abgebaut	werden.

total 81 16 3
60Ja 72 25 3

nein 92 6 2

	es	ist	falsch,	bei	den	Arbeitslosen	sozialabbau	
zu	betreiben,	wenn	gleichzeitig	den	managern	
millionenboni	ausbezahlt	werden.

total 80 15 6
59Ja 70 22 8

nein 92 6 3

Je	höher	der	lohn,	desto	tiefer	der	prozentu-
elle	beitrag	für	die	Alv.	das	ist	ungerecht	und	
begünstigt	die	Abzocker.

total 78 17 5
59Ja 70 24 7

nein 89 8 3

ein	Abbau	bei	der	Arbeitslosenversicherung	hat	
zur	Folge,	dass	für	die	gemeinden	und		
Kantone	mehrkosten	entstehen.

total 78 16 6
57Ja 72 22 6

nein 85 9 6

resultate	in	linienprozenten.	lesebeispiel:	57%	aller	stimmenden	(68%	der	Ja-stimmenden;	45%	der	
nein-stimmenden)	pflichteten	dem	ersten	Argument	bei,	37%	(27%	der	Ja-stimmenden	und	49%	der	
nein-stimmenden)	lehnten	es	ab	und	6%	(6%;	6%)	konnten	sich	nicht	entscheiden.
n		gesamtheit	der	antwortenden	stimmenden	=	823	(gewichtet).
a		man	spricht	von	Polarisierung,	wenn	ein	Argument	die	stimmenden	spaltet.	der	Polarisierungsgrad	

ist	hoch,	wenn	ein	Pro-Argument	von	den	Ja-stimmenden	massiv	unterstützt	und	gleichzeitig	von	
den	nein-stimmenden	deutlich	abgelehnt	wird.	umgekehrt	 ist	die	Polarisierung	gering,	wenn	ein	
Argument	bei	allen	stimmenden	aus	allen	lagern	breite	zustimmung	findet	oder	auf	gleich	hohe	Ab-
lehnung	stösst.	der	Polarisierungsgrad	wird	folgendermassen	berechnet	(bei	einem	Pro-Argument):	
((%	Annahme	bei	den	Ja-stimmenden)*100/(%	Annahme	bei	den	Ja-stimmenden	+	%	Ablehnung	bei	
den	Ja-stimmenden)	+	 ((%	Ablehnung	bei	den	nein-stimmenden)*100/(%	Annahme	bei	den	nein-
stimmenden	+	%	Ablehnung	bei	den	nein-stimmenden))/2.	

©	universität	zürich	/	gfs.bern:	voX-Analyse	der	eidgenössischen	Abstimmungen	vom	26.	september	2010.
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Warum	scheiterten	die	vorlagengegner	trotz	offensichtlich	überzeugender	Argumente?	Wir	
sind	dieser	Frage	nachgegangen,	indem	wir	die	gruppe	derjenigen,	welche	eine	inhaltlich	
ablehnende	stimmtendenz6	hatten,	aber	gleichwohl	ein	Ja	einlegten,	mit	denjenigen	vergli-
chen,	die	ebenfalls	eine	inhaltliche	nein-tendenz	aufwiesen,	aber	letztlich	nein	stimmten.	
dieser	vergleich	zeigt,	dass	sich	in	der	gruppe	derer,	die	argumentativ	zu	einem	nein	neig-
ten,	 aber	 Ja	 einlegten,	 überdurchschnittlich	 viele	 Parteisympathisantinnen	 der	 bürgerli-
chen	Parteien	(3-10	Prozentpunkte	über	dem	schnitt	der	Kontrollgruppe),	regierungsver-
trauende	 (+20	Prozentpunkte),	finanziell	Abgesicherte	 (+6	Prozentpunkte)	und	solche,	 für	
welche	die	vorlage	keine	allzu	hohe	bedeutung	hatte,	finden	lassen.	diese	resultate	klären	
uns	zwar	keineswegs	vollumfänglich	über	die	motive	dieser	gruppe	von	stimmenden	auf,	
aber	 sie	 zeigen,	 dass	 Parteiparolen,	 die	 regierungsempfehlung	 und	 die	 risikolage	 beim	
entscheid	eine	wichtige	rolle	spielten	und	zumindest	teilweise	imstande	waren,	eher	ne-
gative	stimmtendenzen	in	ein	Ja	zu	wenden.	das	wird	auch	dadurch	bestätigt,	dass	diese	
gruppe	von	stimmenden	empfehlungen	mehr	als	doppelt	so	häufig	als	stimmmotiv	angab	
(10%)	als	die	restlichen	Ja-stimmenden	(4%).
daneben	kann	nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	ein	spezifisches	Pro-Argument	für	diese	
gruppe	von	stimmenden	ein	besonderes	gewicht	hatte	und	 letztlich	all	die	ebenfalls	 für	
richtig	empfundenen	Kontra-erwägungen	zusammengenommen	an	einflusskraft	überbot.	
das	«sanierungsfall-Argument»	hat	möglicherweise	einen	solchen	stellenwert	gehabt.	es	
übt	in	einer	multivariaten	Analyse	den	stärksten,	relativen	einfluss	auf	den	stimmentscheid	
aus,7	wurde	häufig	als	entscheidgrund	angegeben	und	weist	auch	den	höchsten	Polarisie-
rungsgrad	aller	Argumente	auf.	die	Alv	muss	finanziell	saniert	werden,	so	liesse	sich	die	
grundhaltung	dieser	stimmenden	zusammenfassen,	auch	wenn	es	zum	falschen	zeitpunkt	
geschieht	und	angesichts	der	ausbezahlten	millionenboni	ungerechtfertigt	erscheint.

6		unter	einer	inhaltlichen	stimmtendenz	verstehen	wir	eine	stimmprädisposition,	wie	sie	sich	aus	der	
haltung	zu	den	Argumenten	ergibt.	zu	diesem	zweck	wurden	sämtliche	Argumente	 in	behördenun-
terstützend	 und	 behördenoppositionell	 rekodiert.	 sodann	 wurden	 die	 Werte	 +2	 und	 +1	 denjenigen	
befragten	zugewiesen,	die	bei	dem	betreffenden	Argument	sehr	bzw.	eher	einverstanden	waren	mit	
der	behördensicht.	diejenigen,	die	sich	mit	der	behördensicht	nicht	einverstanden	erklärten,	erhiel-
ten	demgegenüber	die	Werte	-1	und	-2	zugewiesen.	befragte,	die	keine	meinung	zu	einem	Argument	
bekundeten,	erhielten	den	Wert	0	zugewiesen.	dies	ergab	eine	Argumentenskala,	die	 (bei	sechs	Ar-
gumenten	–	das	Kontra-Argument	3	wurde	in	dieser	Analyse	nicht	berücksichtigt),	die	von	-12	bis	+12	
reichte,	wobei	befragte	mit	dem	minimalwert	 -12	bei	allen	Argumenten	dezidiert	behördenoppositi-
onell	argumentierten,	während	solche	mit	dem	maximalwert	+12	bei	allen	Argumenten	auf	der	seite	
des	bundesrates	standen.	der	Wert	0	signalisiert	hingegen	eine	hochgradige	Ambivalenz	 (Pro-	und	
Kontra-Argumenten	 wurde	 etwa	 gleich	 stark	 beigepflichtet	 bzw.	 ihnen	 wurde	 in	 gleichem	 Ausmass	
zugestimmt).	befragte	mit	einem	negativen	Wert	hatten	nun	eine	inhaltliche	nein-tendenz,	während	
befragte	mit	positiven	Werten	eine	inhaltliche	Ja-tendenz	aufweisen.		

7		Führt	man	eine	logistische	regression	mit	dem	entscheid	als	abhängige	variable	und	den	Argumen-
ten	als	unabhängigen	variablen	durch,	erweist	sich	das	zweite	Pro-Argument	als	dasjenige	mit	dem	
stärksten,	relativen	einfluss.		
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methodischer	stecKbrieF

der	vorliegende	bericht	beruht	auf	einer	von	der	voX-Partnerschaft	realisierten	nachbe-
fragung.	gfs.bern	führte	die	befragung	innerhalb	von	14	tagen	nach	der	volksabstimmung	
vom	 26.	 september	 2010	 durch.	 die	 Analyse	 wurde	 durch	 das	 institut	 für	 Politikwissen-
schaft	an	der	universität	zürich	(iPz)	vorgenommen.

die	befragung	wurde	von	neunzig	befragerinnen	von	zu	hause	aus	telefonisch	ausgeführt,	
wobei	 gfs.bern	 als	 Kontrollinstanz	 die	 möglichkeit	 hatte,	 die	 befragung	 extern	 und	 ohne	
vorankündigung	zu	beaufsichtigen.	die	stichprobenziehung	erfolgte	in	einem	dreistufigen	
zufallsverfahren,	wobei	auf	der	ersten	stufe	(sprachregionen)	die	zahl	der	befragten	für	die	
drei	sprachregionen	festgelegt	wurde.	Auf	der	zweiten	stufe	(haushalte)	erfolgte	eine	zu-
fallsauswahl	aus	dem	elektronischen,	aktualisierten	telefonverzeichnis	der	swisscom.	die	
Auswahl	auf	der	dritten	stufe	(Personen	aus	dem	jeweiligen	haushalt)	erfolgte	nach	dem	
«geburtstagprinzip».	die	stichprobe	betrug	1511	Personen,	davon	stammten	53	Prozent	der	
befragten	aus	der	deutschschweiz,	27	Prozent	aus	der	Westschweiz	und	zwanzig	Prozent	
aus	der	italienischsprachigen	schweiz.	mit	nichtteilnehmenden	wurde	nur	ein	teil	des	in-
terviews	durchgeführt.	die	verweigerungsquote	belief	sich	auf	79	Prozent;	d.h.	21	Prozent	
der	ursprünglich	geplanten	interviews	konnten	durchgeführt	und	verwendet	werden.	

die	demographische	repräsentativität	ist	weitgehend	gewährleistet.8	die	Abweichungen	bei	
den	Altersklassen	und	dem	geschlecht	betragen	maximal	3,4	Prozent,	was	–	mit	Ausnahme	
der	Alterskategorie	der	41–65-Jährigen	–	innerhalb	des	stichprobenfehlers	liegt.	Wie	immer	
sind	die	an	der	Abstimmung	teilnehmenden	überrepräsentiert	(+24%),	jedoch	bewegt	sich	
die	Abweichung	von	der	realen	Abstimmungsbeteiligung	im	rahmen	früherer	voX-Analy-
sen.	die	in	der	umfrage	ermittelten	stimmenverhältnisse	weichen	nur	0,2	Prozentpunkte	
vom	effektiven	ergebnis	ab.	dies	gilt	näherungsweise	auch	für	die	detailauswertungen	der	
deutsch-	(+0.7)	und	Westschweiz	(–2.6).	im	tessin	liegt	die	differenz	zwischen	ermitteltem	
und	effektivem	Ja-stimmenanteil	(–23.0)	jedoch	ausserhalb	des	stichprobenfehlers.	

Wir	haben,	wie	seit	der	voX-Analyse	nr.	70	üblich,	 für	die	durchführung	bestimmter	be-
rechnungen	 gewichtungsfaktoren	 für	 die	 beteiligung	 resp.	 das	 Abstimmungsverhalten	
verwendet.	gewichtet	wurde	dort,	wo	sich	die	untersuchungsvariable	jeweils	auf	Ja-	und	
nein-stimmende	bzw.	auf	teilnehmende	und	nichtteilnehmende	bezog.	

die	grösse	der	stichprobe	(1511	Personen)	ergibt	bei	einer	reinen	zufallsauswahl	und	ei-
ner	 verteilung	 der	 Prozentwerte	 von	 50%:50%	 einen	 stichprobenfehler	 von	 +/–	 2,5	 Pro-
zentpunkten.	bei	einer	geringeren	stichprobengrösse	erhöht	er	sich,	z.b.	bei	den	ca.	820	
Abstimmungsteilnehmenden	 in	 der	 vorliegenden	 untersuchung	 auf	 +/–	 3,4.	 liegen	 die	
Prozentwerte	weiter	auseinander,	so	reduziert	sich	der	stichprobenfehler	 (z.b.	bei	einem	

8		siehe	hierzu:	longchamp,	c.	et	al.:	technischer	bericht	zur	voX-Analyse	vom	26.	september	2010,	gfs.
bern,	12.	oktober	2010.
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ergebnis	von	rund	70%:30%	auf	+/–	3,1).	vorsicht	bei	der	interpretation	von	daten	ist	also	
dort	geboten,	wo	die	subsamples	klein	sind	und	die	verteilung	der	Prozentwerte	zugleich	
ausgeglichen	 ist.	 in	 solchen	 Fällen	 können	 auf	 grund	 des	 grösseren	 stichprobenfehlers	
keine	Aussagen	über	mehrheitsverhältnisse	gemacht	werden.

die	 bestimmung	 des	 signifikanzniveaus	 stützt	 sich	 auf	 den	 unabhängigkeitstest	 mittels	
chi-Quadrat.	dabei	bedeutet	*	eine	irrtumswahrscheinlichkeit	von	unter	0.05,	**	eine	sol-
che	von	unter	0.01	und	***	eine	solche	unter	0.001.	im	letzteren	Fall	heisst	dies,	dass	die	
Wahrscheinlichkeit,	dass	ein	zusammenhang	zwischen	zwei	variablen	zufällig	entstanden	
ist,	unter	einem	Promille	liegt	und	demnach	der	zusammenhang	als	sehr	hoch	signifikant	
bezeichnet	werden	kann.	Alle	Werte,	die	eine	irrtumswahrscheinlichkeit	von	über	0.05	ha-
ben,	sind	gemäss	statistischer	Konvention	als	nicht	signifikant	anzusehen.	Als	beziehungs-
mass	für	bivariate	beziehungen	wurde	der	Koeffizient	von	cramers	v	verwendet.	bei	diesem	
Koeffizienten	kann	bei	einem	Wert	von	0	von	keinem	zusammenhang	und	bei	einem	Wert	
von	1	von	einem	vollständigen	zusammenhang	ausgegangen	werden.	die	Werte	für	unter-
schiedliche	bivariate	beziehungen	lassen	sich	allerdings	nicht	direkt	vergleichen,	da	zu	ih-
rer	berechnung	auch	die	Anzahl	der	merkmalskategorien	beider	variablen	und	die	Fallzahl	
beizuziehen	sind.
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